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 Verfahrensanweisung Thromboseprophylaxe 

 Gliederungspunkt gem. DIN EN 

55350-11 
Indikationsspezifische Inhalte gem. DIN EN 55350-11 

 Titel und fortlaufende Nummer der 

Verfahrensanweisung 
Verfahrensanweisung zur Thromboseprophylaxe 

 

Indikationsbereich und Ziel 

Jeder thrombosegefährdete Bewohner erhält eine Thromboseprophylaxe, die die Entstehung einer 

Thrombose verhindert, sofern nicht medizinische oder pflegerische Gründe gegen die notwendigen 

Maßnahmen sprechen. 

 Bei welchen Bewohnern soll die 

Verfahrensanweisung Anwendung 

finden? 

Alle Bewohner, bei denen ein Thromboserisiko nicht ausgeschlossen werden kann. 

 
Für welche Pflegekräfte ist die 

Verfahrensanweisung verbindlich?
Diese Verfahrensanweisung ist für alle Pflegekräfte im Haus XYZ verbindlich. 
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Anzuwendende diagnostische 

Verfahren? 
 DP 01.1 Beschreibung, Analyse und Bewertung der Thromboserisikofaktoren. 

 

Vorgehen im Bereich der 

Risikodiagnostik 

DP 01.1 Nach Heimeinzug erfolgt innerhalb von 48 Stunden eine visuelle Einschätzung und 

Bewertung des Thromboserisikos. Ist ein Thromboserisiko nicht auszuschließen, erfolgt eine 

systematische Risikoerfassung und Beschreibung der Risikofaktoren in der Anamnese unter der 

AEDL 2. Hierzu dokumentiert die PFK das Ausmaß des Risikos anhand der Tabelle (s. Anhang). 

Bei vorliegendem Risiko sind Pflegemaßnahmen nach M 01-05 einzuleiten.  
DP 01.1a Die Risikoerfassung ist erneut zu beschreiben bei jeder relevanten Veränderung (vgl. 

Risikofaktoren), nach einem Krankenhausaufenthalt sowie routinemäßig im Rahmen der 

Evaluation der Pflegeplanung. 
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Anzuwendende pflegerische 

Verfahren? 

M 01.1 Beratung der Bewohner und ggf. ihrer Angehörigen zu Risikofaktoren, der individuellen 

Risikogefährdung sowie zu geeigneten Maßnahmen. 

M 01.2 Allg. Maßnahmen zur Bewegungsförderung wie aktive, passive oder assistive 

Bewegungsübungen, Mobilisation z.B. auf die Bettkante, Lagerung, Motivation zur Aktivität und 

Bewegung. (s. Ergänzung zur Kontrakturenprophylaxe) 

M 01.3 Konkrete Maßnahmen zur Anregung der Muskel-Venen-Pumpe. (s. Tabelle Anhang) 

M 01.4 Anfrage des Arztes/Facharztes hinsichtlich Verordnung von Krankengymnastik  

M 01.5 Anfrage des Arztes/Facharztes hinsichtlich ergänzender medikamentöser/physikalischer 

Therapien. Verifikation des Pflegeplans.  

 

Vorgehen im Bereich der 

pflegerischen Maßnahmen 

M 01.1 Individuelle prophylaktische Maßnahmen werden in der Pflegeplanung unter AEDL 2 

geplant. In diesem Zusammenhang berät die PFK den Bewohner bzw. seine Angehörigen zu 

Risikofaktoren, der individuellen Risikogefährdung, zu geeigneten Maßnahmen und leitet sie ggf. 

dazu an. Sprechen Gründe bei vorliegendem Risiko gegen angemessene Maßnahmen, so ist 

dieses nachvollziehbar zu dokumentieren (Pflegebericht) und der Hausarzt darüber zu informieren 

(ärztliche Kommunikation). 

M 01.2 Insbesondere sind Maßnahmen anzustreben, die dazu geeignet sind, dass der Bewohner 

sich bewegt. Hier sei an erster Stelle das Gebot der aktivierenden Pflege genannt, aber auch das 

Vermeiden von Bettlägerigkeit. Maßnahmen der Lagerung und der Bewegung ergänzen sich. Die 
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Maßnahmen sind in grundpflegerische Tätigkeiten zu integrieren und sollten 2xtgl. als Bestandteil 

der Grundpflege durchgeführt werden.  

M 01.3 Als Bewegungsübungen für immobile Bewohner kommen in Betracht: 

Fußwippen - Zehenspitzen abwechselnd in Richtung Nasenspitze hochziehen – einige Sekunden 

halten und dann weit nach vorne, in Richtung Bettende ausstrecken. 

Einkrallen - Zehen im Wechsel einkrallen, einige Sekunden halten und dann auseinander 

spreizen. Diese Übung ist besonders gut für Bewohenr geeignet, die noch wenig Kraft und 

Bewegungsfähigkeit besitzen. 

Radfahren - hierzu muss sich der Bewohner körperlich schon relativ gut fühlen. Radfahren kann 

sowohl mit dem Bettfahrrad, wie auch mit einem gedachten Fahrrad durchgeführt werden. Der 

Bewohner wird hierfür aufgefordert in Rückenlage liegend in der Luft auf imaginäre Pedale zu 

treten. Diese Maßnahme darf bei Hüft- und Wirbelsäulenerkrankungen nur nach Absprache mit 

dem Arzt angewandt werden! 
Eine Auswahl möglicher Maßnahmen für mobile Bewohner sind in der Tabelle (s. Anhang) 

verdeutlicht. Die ausgewählten Maßnahmen sind in der Pflegeplanung auszuführen. Die 

ausgewählten Bewegungsübungen können auch im Rahmen von Einzel- oder 

Gruppentherapiemaßnahmen, z.B. sozialer Dienst, angeboten werden. 

M 01.4 Beim Hausarzt/Facharzt wird der Einsatz von Krankengymnastik angefragt, Übungen 

werden dann mit dem Therapeuten abgestimmt. Die Anfrage wird unter dem Dokument „ärztliche 

Kommunikation“ dokumentiert. 
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